ERSATZERKLÄRUNG ANTIMAFIA-BESCHEINIGUNG

Erklärung des Inhabers des Unternehmens / gesetzlichen Vertreters über das Fehlen von Hinderungs-, Aussetzungs- oder Aberkennungsgründen gemäß Artikel 67 der Gesetzesverordnung Nr. 159 vom 6. September 2011.


Der/die Unterfertigte: ____________________________ geboren in ______________ am, MwST.Nr./Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in Eigenschaft als:
☐ Inhaber des Unternehmens
☐ gesetzlicher Vertreter des Unternehmens ___________________________________
[bookmark: _GoBack]Steuernummer__________________________________ MwST.Nr.__________________________ 
mit Rechtssitz in _________________ Provinz _____ Straße/Platz ____________________________ Nr. ___, Telefonnummer ____________________,

gemäß den Artikeln 46 und 47 der Gesetzesverordnung 445/2000, in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung, welche sich bei Falschangaben gemäß Artikel 76 desselben Präsidialerlasses ergeben kann,
ERKLÄRT
laut der geltenden Anti-Mafia-Gesetzgebung, dass keine Hinderungs-, Aussetzungs- oder Aberkennungsgründe gemäß Artikel 67 der Gesetzesverordnung Nr. 159/2011, in geltender Fassung und Ergänzungen, bestehen und dass das Vorliegen solcher Ursachen in Bezug auf die in Artikel 85 der Gesetzesverordnung Nr. 159/2011, in geltender Fassung, genannten Personen nicht bekannt ist:

	(Nachname)
	(Name)
	(Steuernummer)
	(Wohnsitz)
	(in Eigenschaft als)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Information gemäß Verordnung EU 2016/679 – Datenschutz
Sämtliche persönlichen Daten, welche in Ausübung des vorliegenden Verfahrens in den Besitz der Verwaltung gelangen, werden unter Einhaltung der Verordnung EU 2016/679, sowie der geltenden nationalen Bestimmungen zum Thema Datenschutz verarbeitet. Die vollständige Information zum Datenschutz ist auf der Website des ESF unter folgendem Link http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/information-kommunikation.asp verfügbar.  
Nach Einsicht in die oben angeführte Mitteilung bezüglich des Datenschutzgesetzes, erlaubt der/die Unterfertigte der Verwaltung, die personenbezogenen Daten, welche in der vorliegenden Erklärung enthalten sind, zu verarbeiten.


Datum 						     Unterschrift der erklärenden Person
________________					_________________________________
								


ACHTUNG
Diese Erklärung muss mit digitaler Unterschrift des Unterfertigten unterzeichnet werden,
oder,
die Unterschrift muss gemäß den geltenden Rechtsvorschriften mit einer beiliegenden Kopie des Ausweises des Unterfertigten beglaubigt werden.




LISTE DER MELDEPFLICHTIGEN PERSONEN
Die Erklärung, dass die Voraussetzungen für den Betrieb gegeben sind und keine Hinderungsgründe nach dem geltenden Anti-Mafia-Gesetz vorliegen, kann abgegeben werden:
- durch den Inhaber des Unternehmens / gesetzlichen Vertreter, der die volle Verantwortung gemäß Artikel 47 Absatz 2 der Gesetzesverordnung 445/2000 übernimmt ("Die im Interesse des Erklärenden abgegebene Erklärung kann sich auch auf Staaten, persönliche Eigenschaften und Tatsachen beziehen, die sich auf andere Personen beziehen, von denen er unmittelbar Kenntnis hat"), oder 
- individuell durch jeden Betroffenen. 

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Personen, die die Anforderungen erfüllen müssen:
- Einzelunternehmen: Inhaber des Unternehmens und, sofern vorgesehen, technische Leiter
- Verbände:
a) gesetzlicher Vertreter
b) Mitglieder Rechnungsprüferkollegiums
c) Personen, die Aufsichtspflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der GVD 231/2001 erfüllen
- Aktiengesellschaften:
a) alle Geschäftsführer
b) der Mehrheitsgesellschafter im Falle von Gesellschaften mit vier oder weniger Gesellschaftern
c) der Gesellschafter im Falle von Gesellschaften mit alleinigem Gesellschafter
d) Mitglieder Rechnungsprüferkollegiums /einzelne Wirtschaftsprüfer
e) Personen, die Aufsichtspflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der GVD 231/2001
wahrnehmen.
- Genossenschaften:
a) alle Geschäftsführer
b) Mitglieder Rechnungsprüferkollegiums /einzelne Wirtschaftsprüfer
c) Personen, die Aufsichtspflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der GVD 231/2001 erfüllen
- Genossenschaften:
a) alle Geschäftsführer
b) jedes der Genossenschaftsmitglieder mit einer Beteiligung von mehr als 10 %
c) jedes der Genossenschaftsmitglieder mit einem Anteil von weniger als 10 %, das eine Aktionärsvereinbarung über einen Anteil von 10 % oder mehr abgeschlossen hat
d) Gesellschafter oder Genossenschaftsmitglieder, in deren Namen die Firmenkonsortien oder Genossenschaften ausschließlich gegenüber der öffentlichen Verwaltung tätig sind
- Firmenkonsortien: 
a) alle Geschäftsführer
b) jedes der Konsorten mit einer Beteiligung von mehr als 10 %
c) jedes der Konsorten mit einem Anteil von weniger als 10 %, der eine Aktionärsvereinbarung über einen Anteil von 10 % oder mehr abgeschlossen hat
d) Gesellschafter oder Konsorten, in deren Namen die Firmenkonsortien oder Genossenschaften ausschließlich gegenüber der öffentlichen Verwaltung tätig sind
e) Mitglieder Rechnungsprüferkollegiums /einzelne Wirtschaftsprüfer
f) Personen, die Aufsichtspflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der GVD 231/2001 erfüllen
- Europäischen Wirtschaftliche Interessenvereinigungen: 
a) gesetzlicher Vertreter
- einfache Gesellschaften und offene Handelsgesellschaften:
a) alle Gesellschafter
b) physische Personen, die Gesellschafter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft sind, die wiederum Anteile einer solchen Gesellschaft hat
c) Mitglieder Rechnungsprüferkollegiums /einzelne Wirtschaftsprüfer
d) Personen, die Aufsichtspflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der GVD 231/2001 erfüllen
- Kommanditgesellschaften:
a) alle haftenden Gesellschafter
b) physische Personen, die Gesellschafter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft sind, die wiederum Anteile einer solchen Gesellschaft hat
c) Mitglieder Rechnungsprüferkollegiums /einzelne Wirtschaftsprüfer
d) Personen, die Aufsichtspflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der GVD 231/2001 erfüllen
- im Ausland gegründeten Unternehmen, im Sinne von Artikel 2508 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches, mit einer Zweigniederlassung und einer ständigen Vertretung in Italien:
a) ständiger Vertreter in Italien
b) Mitglieder Rechnungsprüferkollegiums /einzelne Wirtschaftsprüfer
c) Personen, die Aufsichtspflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der GVD 231/2001 erfüllen



- im Ausland gegründeten Unternehmen ohne eine Zweigniederlassung und eine ständige Vertretung in Italien:
a) alle Gesellschafter
b) alle Personen, die die Leitung des Unternehmens innehaben
c) Mitglieder Rechnungsprüferkollegiums /einzelne Wirtschaftsprüfer
d) Personen, die Aufsichtspflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der GVD 231/2001 erfüllen
- Bietergemeinschaften: 
	a) alle Unternehmen, die die Vereinigung bilden



ACHTUNG
Der Europäische Sozialfonds führt angemessene Prüfungen der Wahrhaftigkeit der Erklärungen nach geltendem Recht durch, leitet die Unterlagen zur Verfolgung unrichtiger Erklärungen an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter und überprüft, ob es keine Gründe für ein Verbot und einen Widerruf gemäß Artikel 67 der Gesetzesverordnung Nr. 159/2011, geändert durch die Gesetzesverordnung Nr. 218/2012 (Anti-Mafia-Bestimmungen), für die in Artikel 85 derselben Gesetzesverordnung genannten Personen gibt.

